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8. Anleihebedingungen 

8.1 Anleihebedingungen der 
Schuldverschreibungen der 
Tranche A, ISIN DE000A460NZ6 

1. Nennbetrag, Verbriefung, Übertragung, weitere Anleihen und 

Schuldtitel 

1.1 Diese Anleihe von ENERTRAG SE, Dauerthal, Bundesrepublik Deutsch-
land (die „Emittentin“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
8.000.000,00 € mit Aufstockungsmöglichkeit auf einen Gesamt-
nennbetrag von bis zu 16.000.000 € ist in auf den Inhaber lautenden, 
untereinander gleichberechtigten Schuldverschreibungen (die 
„Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von jeweils 1.000,00 € 
(der „Nennbetrag“) eingeteilt. 

1.2 Die Schuldverschreibungen einschließlich der Zinsansprüche werden 
in einer Globalurkunde ohne Zinsscheine als Rahmenurkunde (die 
„Globalurkunde“) über die Gesamtemission verbrieft, die bei der 
Clearstream Europe AG, Eschborn („Clearstream“) in Girosammelver-
wahrung hinterlegt und von Clearstream oder einem Funktionsnach-
folger verwahrt wird, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin 
aus den Schuldverschreibungen, die in der Globalurkunde verbrieft 
sind, erfüllt sind. Der Anspruch der Anleihegläubiger auf Ausgabe 
einzelner Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlos-
sen. 

1.3 Die Globalurkunde lautet auf den Inhaber sowie das jeweils ver-
briefte Anleihekapital. Den Inhabern der Schuldverschreibungen (die 
„Anleihegläubiger“) stehen Miteigentumsanteile an der Globalur-
kunde zu, die gemäß den Bedingungen von Clearstream übertragbar 
sind.  

1.4 Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne Zustimmung der Anlei-
hegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstat-
tung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibun-
gen zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe mit ihnen 
bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Schuld-
verschreibungen“ umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch sol-
che zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen. 

1.5 Die Begebung weiterer Anleihen, die mit den Schuldverschreibun-
gen keine Einheit bilden und die über andere Ausstattungsmerkmale 
(z. B. in Bezug auf Verzinsung oder Stückelung) verfügen, oder die 
Begebung von anderen Schuld- und/oder Finanzierungstiteln ein-
schließlich anderer Kapitalmarktverbindlichkeiten bleibt der Emitten-
tin unbenommen. Im Sinne dieser Anleihebedingungen bedeutet 
„Kapitalmarktverbindlichkeit“ jede Verbindlichkeit hinsichtlich der 
Rückzahlung geliehener Geldbeträge, die entweder durch (i) einen 
deutschem Recht unterliegenden Schuldschein oder durch (ii) 
Schuldverschreibungen, Anleihen oder sonstige Wertpapiere, die an 
einer Börse oder an einem anderen anerkannten Wertpapiermarkt 
notiert oder gehandelt werden oder werden können, verbrieft, ver-
körpert oder dokumentiert sind. 

 
 
 
 

2. Status 

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, 
nicht nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, 
die im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen 
Rang mit allen anderen gegenwärtigen unmittelbaren, unbedingten 
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin stehen, so-
weit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche 
Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. 

3. Verzinsung, Zinsperioden, Fälligkeit, Zinsberechnungsmethode 

3.1 Die Schuldverschreibungen werden ab dem 01. Januar 2026 (der 
„Begebungstag“) (einschließlich) bezogen auf ihren Nennbetrag mit 
5,25 % p.a. verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich für die vo-
rausgegangene Zinsperiode jeweils am 01. Januar eines jeden Jahres 
zur Zahlung fällig. Die erste Zinszahlung ist am 01. Januar 2027 fällig. 
Die letzte Zinszahlung ist, soweit die Schuldverschreibungen nicht 
vorzeitig zurückgezahlt, zurückgekauft oder entwertet wurden, am 
Rückzahlungstag (wie in Ziff. 4.1 definiert) fällig. Die Höhe der Zins-
zahlungen wird zum Ablauf eines Zinslaufes von der Emittentin be-
rechnet. 

3.2 Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des 
Rückzahlungstages (wie in Ziff. 4.1) definiert, oder, sollte die Emit-
tentin eine Zahlung aus den Schuldverschreibungen am Rückzah-
lungstag nicht leisten, mit Beginn des Tages der tatsächlichen Zah-
lung.  

3.3 Sind Zinsen im Hinblick auf einen Zeitraum zu berechnen, der kürzer 
als eine jährliche Zinsperiode ist, so werden sie berechnet auf der 
Grundlage der Anzahl der tatsächlichen verstrichenen Tage im rele-
vanten Zeitraum (gerechnet vom letzten Zinszahlungstag (ein-
schließlich)) dividiert durch die tatsächliche Anzahl der Tage der Zins-
periode (365 Tage bzw. 366 Tage im Falle eines Schaltjahres), also 
nach der Methode act/act (ICMA-Regel 251). 

4. Laufzeit, Rückzahlung, Rückerwerb  

4.1 Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 01. Januar 2026 
(einschließlich) und endet am 31. Dezember 2033 (einschließlich). 
Die Emittentin verpflichtet sich, die Schuldverschreibungen am 
01. Januar 2034 (der „Rückzahlungstag“) zum Nennbetrag zurückzu-
zahlen.  

4.2 Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen am Markt oder 
auf sonstige Weise teilweise oder vollständig zu erwerben und zu 
veräußern. Gleiches gilt für etwaige Tochtergesellschaften oder ver-
bundene Unternehmen der Emittentin. 

5. Zahlungen, Hinterlegung 

5.1 Die Emittentin verpflichtet sich, Zahlungen auf die Schuldverschrei-
bungen bei Fälligkeit in Euro zu leisten. Zahlungen auf die Schuldver-
schreibungen erfolgen, vorbehaltlich geltender gesetzlicher Rege-
lungen und Vorschriften, über die Zahlstelle zur Weiterleitung an 
Clearstream oder nach deren Weisung zur Gutschrift für die jeweili-
gen Kontoinhaber. Die Zahlung an Clearstream oder nach deren Wei-
sung befreit die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlung von ihren 
entsprechenden Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen. 

5.2 Falls eine Zahlung auf die Schuldverschreibungen an einem Tag zu 
leisten ist, der kein Geschäftstag ist, so erfolgt die Zahlung am 
nächstfolgenden Geschäftstag. In diesem Fall steht den betreffenden 
Anleihegläubigern weder eine Zahlung noch ein Anspruch auf Ver-
zugszinsen oder eine andere Entschädigung wegen dieser Verzöge-
rung zu. 
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Nicht nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, 

die im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen 

Rang mit allen anderen gegenwärtigen unmittelbaren, unbedingten 
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weit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche 
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„Begebungstag”) (einschließlich) bezogen auf ihren Nennbetrag mit 

5,25 % p.a. verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich für die vo- 

rausgegangene Zinsperiode jeweils am 01. Januar eines jeden Jahres 

zur Zahlung fällig. Die erste Zinszahlung ist am 01. Januar 2027 fällig. 

Die letzte Zinszahlung ist, soweit die Schuldverschreibungen nicht 
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Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen am Markt oder 
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5.3 „Geschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen ist jeder Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Trans-Euro-
pean Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Sys-
tem 2 (T2) oder ein entsprechendes Nachfolgesystem und (ii) Clear-
stream geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. 

5.4 Die Emittentin ist berechtigt, alle auf die Schuldverschreibungen 
zahlbaren Beträge, auf die Anleihegläubiger keinen Anspruch erho-
ben haben, bei dem Amtsgericht am Sitz der Emittentin zu hinterle-
gen. Soweit die Emittentin auf das Recht zur Rücknahme der hinter-
legten Beträge verzichtet, erlöschen die betreffenden Ansprüche der 
Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

6. Steuern 

6.1 Alle Zahlungen, insbesondere von Zinsen, erfolgen unter Abzug und 
Einbehalt von Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren, soweit die 
Emittentin oder die Zahlstelle zum Abzug und/oder zur Einbehaltung 
gesetzlich verpflichtet sind. Weder die Emittentin noch die Zahlstelle 
sind verpflichtet, den Anleihegläubigern zusätzliche Beträge als Aus-
gleich für auf diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge 
zu zahlen. 

6.2 Soweit die Emittentin oder die Zahlstelle nicht gesetzlich zum Abzug 
und/oder zur Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder sonstigen Ge-
bühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick 
auf abgaberechtliche Verpflichtungen der Anleihegläubiger. 

7. Zahlstelle 

7.1 Zahlstelle ist die Quirin Privatbank AG mit dem Sitz in Berlin (die 
„Zahlstelle“). Die Zahlstelle ist berechtigt, sich der Dienste Dritter zu 
bedienen und/oder Aufgaben an Dritte zu übertragen. Die Zahlstelle 
in ihrer Eigenschaft als solche handelt ausschließlich als Beauftragte 
der Emittentin und steht nicht in einem Auftrags- oder Treuhandver-
hältnis zu den Anleihegläubigern. Die Zahlstelle übernimmt keinerlei 
Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern.  

7.2 Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass stets eine Zahlstelle 
vorhanden ist. Die Emittentin ist berechtigt, andere Banken als Zahl-
stelle zu bestellen. Die Emittentin ist weiterhin berechtigt, die Be-
stellung einer Bank als Zahlstelle zu widerrufen. Im Falle einer sol-
chen Abberufung oder falls die bestellte Bank nicht mehr als Zahl-
stelle tätig werden kann oder will, bestellt die Emittentin eine an-
dere Bank als Zahlstelle. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist 
von der Emittentin unverzüglich gemäß Ziff. 10 bekannt zu machen. 

8. Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin 

8.1 Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen mit einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals zur vorzeitigen 
teilweisen oder vollständigen Rückzahlung ordentlich kündigen. 

8.2 Im Falle einer Kündigung der Schuldverschreibungen durch die Emit-
tentin besteht der Zinsanspruch nach Ziff. 3.1 anteilig. Die aufgelau-
fenen Zinsen sind zusammen mit dem gekündigten Rückzahlungs-
betrag zur Zahlung fällig. Die Kündigung der Schuldverschreibungen 
durch die Emittentin ist den Anleihegläubigern unter Angabe des 
Kündigungstermins gemäß Ziff. 10 bekanntzumachen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Außerordentliche Kündigung durch Anleihegläubiger 

9.1 Die Anleihegläubiger können die Schuldverschreibungen nicht or-
dentlich kündigen. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, die Schuld-
verschreibungen ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen 
und deren Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich etwaiger bis zum 
Tage der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zu ver-
langen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere dann vor, wenn 

9.1.1 die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 90 
Tagen nach Fälligkeit zahlt; oder 

9.1.2 die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit schriftlich allge-
mein bekannt gibt oder ihre Zahlungen allgemein ein-
stellt; oder 

9.1.3 (i) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emit-
tentin eröffnet wird, oder (ii) die Emittentin ein solches 
Verfahren einleitet oder beantragt oder eine allgemeine 
Schuldenregelung zu Gunsten ihrer Gläubiger anbietet 
oder trifft, oder (iii) ein Dritter ein Insolvenzverfahren 
gegen die Emittentin beantragt und ein solches Verfah-
ren nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen aufgehoben 
oder ausgesetzt worden ist, es sei denn, es wird man-
gels Masse abgewiesen oder eingestellt; oder 

9.1.4 die Emittentin eine wesentliche Verpflichtung, Bedin-
gung oder Vereinbarung hinsichtlich der Schuldver-
schreibungen nicht erfüllt oder beachtet (die „Pflichtver-
letzung“) und die Nichterfüllung oder Nichtbeachtung 
länger als 90 Tage andauert, nachdem die Emittentin 
hierüber von dem Anleihegläubiger, welchen die Pflicht-
verletzung betrifft, eine Benachrichtigung erhalten hat, 
durch welche die Emittentin vom Anleihegläubiger auf-
gefordert wird, die Verpflichtung, Bedingung oder Ver-
einbarung zu erfüllen oder zu beachten; oder 

9.1.5 die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit ganz einstellt; oder 

9.1.6 die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies ge-
schieht im Zusammenhang mit einer Verschmelzung 
oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit 
einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit 
einer Umwandlung und die andere oder neue Gesell-
schaft übernimmt im Wesentlichen alle Aktiva und Pas-
siva der Emittentin, einschließlich aller Verpflichtungen, 
die die Emittentin im Zusammenhang mit den Schuld-
verschreibungen hat;  

9.2 Die Kündigung durch den Anleihegläubiger hat in der Weise zu erfol-
gen, dass der Anleihegläubiger der Emittentin einen aktuellen Eigen-
tumsnachweis des depotführenden Instituts der Schuldverschreibun-
gen zusammen mit der Kündigungserklärung sendet. Voraussetzung 
für die Auszahlung von aufgrund der Kündigung durch die Emittentin 
geschuldeter Beträge ist die Übertragung der Schuldverschreibungen 
des Anleihegläubigers an die Emittentin.  

9.3 Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Aus-
übung des Rechts geheilt wurde. 
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zahlbaren Beträge, auf die Anleihegläubiger keinen Anspruch erho- 
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Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass stets eine Zahlstelle 
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dere Bank als Zahlstelle. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist 

von der Emittentin unverzüglich gemäß Ziff. 10 bekannt zu machen. 

Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin 

Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen mit einer Kündi- 

gungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals zur vorzeitigen 

teilweisen oder vollständigen Rückzahlung ordentlich kündigen. 

Im Falle einer Kündigung der Schuldverschreibungen durch die Emit- 
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Tage der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zu ver- 

langen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt 

insbesondere dann vor, wenn 

9.1.1 die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 90 

Tagen nach Fälligkeit zahlt; oder 

9.1.2 die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit schriftlich allge- 

mein bekannt gibt oder ihre Zahlungen allgemein ein- 

stellt; oder 

9.1.3 (i) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emit- 

tentin eröffnet wird, oder (ii) die Emittentin ein solches 

Verfahren einleitet oder beantragt oder eine allgemeine 

Schuldenregelung zu Gunsten ihrer Gläubiger anbietet 

oder trifft, oder (ii) ein Dritter ein Insolvenzverfahren 

gegen die Emittentin beantragt und ein solches Verfah- 

ren nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen aufgehoben 

oder ausgesetzt worden ist, es sei denn, es wird man- 

gels Masse abgewiesen oder eingestellt; oder 

9.1.4 die Emittentin eine wesentliche Verpflichtung, Bedin- 

gung oder Vereinbarung hinsichtlich der Schuldver- 

schreibungen nicht erfüllt oder beachtet (die „Pflichtver- 

letzung”) und die Nichterfüllung oder Nichtbeachtung 

länger als 90 Tage andauert, nachdem die Emittentin 

hierüber von dem Anleihegläubiger, welchen die Pflicht- 

verletzung betrifft, eine Benachrichtigung erhalten hat, 

durch welche die Emittentin vom Anleihegläubiger auf- 

gefordert wird, die Verpflichtung, Bedingung oder Ver- 

einbarung zu erfüllen oder zu beachten; oder 

9.1.5 die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit ganz einstellt; oder 

9.1.6 die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies ge- 

schieht im Zusammenhang mit einer Verschmelzung 

oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit 

einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit 

einer Umwandlung und die andere oder neue Gesell- 

schaft übernimmt im Wesentlichen alle Aktiva und Pas- 

siva der Emittentin, einschließlich aller Verpflichtungen, 

die die Emittentin im Zusammenhang mit den Schuld- 

verschreibungen hat; 

Die Kündigung durch den Anleihegläubiger hat in der Weise zu erfol- 

gen, dass der Anleihegläubiger der Emittentin einen aktuellen Eigen- 

tumsnachweis des depotführenden Instituts der Schuldverschreibun- 

gen zusammen mit der Kündigungserklärung sendet. Voraussetzung 

für die Auszahlung von aufgrund der Kündigung durch die Emittentin 

geschuldeter Beträge ist die Übertragung der Schuldverschreibungen 

des Anleihegläubigers an die Emittentin. 

Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Aus- 

übung des Rechts geheilt wurde. 
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9.4 Eine Kündigung ist durch den Anleihegläubiger entweder (i) schrift-
lich in deutscher oder englischer Sprache gegenüber der Emittentin 
zu erklären und zusammen mit dem Nachweis in Form einer Be-
scheinigung der Depotbank gemäß Ziff. 13.3 oder mit einem Nach-
weis in einer anderen geeigneten Weise, woraus klar ersichtlich ist, 
dass der Benachrichtigende zum Zeitpunkt der Benachrichtigung An-
leihegläubiger ist, persönlich oder durch eingeschriebenen Brief an 
die Emittentin zu übermitteln oder (ii) bei seiner Depotbank zur Wei-
terleitung an die Emittentin über Clearstream zu erklären. Eine Be-
nachrichtigung oder Kündigung wird jeweils mit Zugang bei der Emit-
tentin wirksam. 

10. Bekanntmachungen 

10.1 Die Schuldverschreibungen betreffende Bekanntmachungen werden 
im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Emittentin veröffent-
licht. Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tage der ersten Veröffentli-
chung) als erfolgt. 

10.2 Sofern die Regularien der Börse, an der die Schuldverschreibungen 
gegebenenfalls notiert sein sollten, dies zulassen, ist die Emittentin 
berechtigt, Bekanntmachungen auch durch eine Mitteilung an Clear-
stream zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger oder durch eine 
schriftliche Mitteilung direkt an die Anleihegläubiger zu bewirken. 
Bekanntmachungen über Clearstream gelten sieben Tage nach der 
Mitteilung an Clearstream, direkte Mitteilungen an die Anleihegläu-
biger mit ihrem Zugang als bewirkt. 

11. Beschlüsse der Anleihegläubiger zur Änderung der Anleihebedin-

gungen 

11.1 Die Anleihebedingungen können durch die Emittentin mit Zustim-
mung der Anleihegläubiger aufgrund Mehrheitsbeschlusses nach 
Maßgabe der §§ 5ff. des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) in 
seiner jeweiligen gültigen Fassung geändert werden. Die Anleihe-
gläubiger können durch Mehrheitsbeschluss insbesondere den in 
§ 5 Abs. 3 SchVG aufgeführten wesentlichen Maßnahmen zustim-
men. Eine Verpflichtung zur Leistung kann für die Anleihegläubiger 
durch Mehrheitsbeschluss nicht begründet werden. 

11.2 Ein ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle Anlei-
hegläubiger verbindlich. Ein Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubi-
ger, der nicht gleiche Bedingungen für alle Anleihegläubiger vor-
sieht, ist unwirksam, es sei denn, die benachteiligten Anleihegläubi-
ger stimmen ihrer Benachteiligung ausdrücklich zu. 

11.3 Beschlüsse der Anleihegläubiger werden entweder in einer Gläubi-
gerversammlung nach Ziff. 11.4 oder im Wege der Abstimmung 
ohne Versammlung nach Ziff. 11.5 getroffen. 

11.4 Beschlüsse der Anleihegläubiger im Rahmen einer Gläubigerver-
sammlung werden nach den §§ 9ff. SchVG getroffen. Anleihegläubi-
ger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % des jeweils aus-
stehenden Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen errei-
chen, können schriftlich die Durchführung einer Gläubigerversamm-
lung nach Maßgabe von § 9 SchVG verlangen. Die Einberufung der 
Gläubigerversammlung regelt die weiteren Einzelheiten der Be-
schlussfassung und der Abstimmung. Mit der Einberufung der Gläu-
bigerversammlung werden in der Tagesordnung die Beschlussge-
genstände sowie die Vorschläge zur Beschlussfassung den Anlei-
hegläubigern bekannt gegeben. Für die Teilnahme an der Gläubiger-
versammlung oder die Ausübung der Stimmrechte ist eine Anmel-
dung der Anleihegläubiger vor der Versammlung erforderlich. Die 
Anmeldung muss unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse 
spätestens am dritten Kalendertag vor der Gläubigerversammlung 
zugehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5 Beschlüsse der Anleihegläubiger im Wege einer Abstimmung ohne 

Versammlung werden nach § 18 SchVG getroffen. Anleihegläubiger, 
deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % des jeweils ausste-
henden Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen erreichen, 
können schriftlich die Durchführung einer Abstimmung ohne Ver-
sammlung nach Maßgabe von § 9 i.V.m. § 18 SchVG verlangen. Die 
Aufforderung zur Stimmabgabe durch den Abstimmungsleiter regelt 
die weiteren Einzelheiten der Beschlussfassung und der Abstim-
mung. Mit der Aufforderung zur Stimmabgabe werden die Be-
schlussgegenstände sowie die Vorschläge zur Beschlussfassung den 
Anleihegläubigern bekannt gegeben. In der Aufforderung zur Stimm-
abgabe ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen die Stimmen 
abgegeben werden können. Er beträgt mindestens 72 Stunden. 
Während des Abstimmungszeitraums können die Gläubiger ihre 
Stimme gegenüber dem Abstimmungsleiter in Textform abgeben. In 
der Aufforderung muss im Einzelnen angegeben werden, welche Vo-
raussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Stimmen gezählt wer-
den. 

11.6 Die Gläubigerversammlung ist beschlussfähig, wenn an der Abstim-
mung wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuld-
verschreibungen teilnimmt. Wird die mangelnde Beschlussfähigkeit 
festgestellt, kann der Abstimmungsleiter eine zweite Gläubigerver-
sammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung durchführen. 
Die zweite Gläubigerversammlung ist beschlussfähig für Beschlüsse, 
zu deren Wirksamkeit eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 
75 % der teilnehmenden Stimmrechte erforderlich ist und es müs-
sen mindestens 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen an 
der Abstimmung teilnehmen. Die Regelungen dieser Ziff. 11.6 gelten 
für eine Abstimmung ohne Versammlung entsprechend.  

11.7 Die Anleihegläubiger entscheiden mit der einfachen Mehrheit der an 
der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. Beschlüsse, durch 
welche der wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen geändert 
wird, insbesondere in den Fällen des § 5 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 9 
SchVG, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von mindes-
tens 75 % der teilnehmenden Stimmrechte (qualifizierte Mehrheit). 

11.8 Jede Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000,00 € gewährt in 
der Abstimmung eine Stimme. Das Stimmrecht ruht, solange die An-
teile der Emittentin oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 
zustehen oder für Rechnung der Emittentin oder eines mit ihr ver-
bundenen Unternehmens gehalten werden. Die Emittentin darf 
Schuldverschreibungen, deren Stimmrechte ruhen, einem anderen 
nicht zu dem Zweck überlassen, die Stimmrechte an ihrer Stelle aus-
zuüben; dies gilt auch für ein mit der Emittentin verbundenes Unter-
nehmen. Niemand darf das Stimmrecht zu dem in Satz 3 erster Halb-
satz bezeichneten Zweck ausüben.  

11.9 Anleihegläubiger haben die Berechtigung zur Teilnahme an der Ab-
stimmung zum Zeitpunkt der Stimmabgabe durch besonderen Nach-
weis des depotführenden Instituts in Textform und die Vorlage eines 
Sperrvermerks des depotführenden Instituts für den Abstimmungs-
zeitraum zugunsten einer Hinterlegungsstelle nachzuweisen. 

11.10 Die Anleihegläubiger können durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrung 
ihrer Rechte nach Maßgabe des SchVG einen gemeinsamen Vertre-
ter für alle Anleihegläubiger bestellen. Die Bestellung eines gemein-
samen Vertreters bedarf einer qualifizierten Mehrheit von mindes-
tens 75 % der teilnehmenden Stimmrechte, wenn er ermächtigt 
wird, wesentlichen Änderungen der Anleihebedingungen gemäß 
Ziff. 11.7 Satz 2 zuzustimmen. 

11.11 Bekanntmachungen betreffend diese Ziff. 11 erfolgen gemäß den 
Vorgaben der §§ 5ff. SchVG sowie nach Ziff. 10.  

9.4 

10. 

10.1 

10.2 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

Eine Kündigung ist durch den Anleihegläubiger entweder (i) schrift- 

lich in deutscher oder englischer Sprache gegenüber der Emittentin 

zu erklären und zusammen mit dem Nachweis in Form einer Be- 

scheinigung der Depotbank gemäß Ziff. 13.3 oder mit einem Nach- 

weis in einer anderen geeigneten Weise, woraus klar ersichtlich ist, 

dass der Benachrichtigende zum Zeitpunkt der Benachrichtigung An- 

leihegläubiger ist, persönlich oder durch eingeschriebenen Brief an 

die Emittentin zu übermitteln oder (ii) bei seiner Depotbank zur Wei- 

terleitung an die Emittentin über Clearstream zu erklären. Eine Be- 

nachrichtigung oder Kündigung wird jeweils mit Zugang bei der Emit- 

tentin wirksam. 

Bekanntmachungen 

Die Schuldverschreibungen betreffende Bekanntmachungen werden 

im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Emittentin veröffent- 

licht. Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 

bei mehreren Mitteilungen mit dem Tage der ersten Veröffentli- 

chung) als erfolgt. 

Sofern die Regularien der Börse, an der die Schuldverschreibungen 

gegebenenfalls notiert sein sollten, dies zulassen, ist die Emittentin 

berechtigt, Bekanntmachungen auch durch eine Mitteilung an Clear- 

stream zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger oder durch eine 

schriftliche Mitteilung direkt an die Anleihegläubiger zu bewirken. 

Bekanntmachungen über Clearstream gelten sieben Tage nach der 

Mitteilung an Clearstream, direkte Mitteilungen an die Anleihegläu- 

biger mit ihrem Zugang als bewirkt. 

Beschlüsse der Anleihegläubiger zur Änderung der Anleihebedin- 

gungen 

Die Anleihebedingungen können durch die Emittentin mit Zustim- 

Mung der Anleihegläubiger aufgrund Mehrheitsbeschlusses nach 

Maßgabe der 88 5ff. des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) in 

seiner jeweiligen gültigen Fassung geändert werden. Die Anleihe- 

gläubiger können durch Mehrheitsbeschluss insbesondere den in 

8 5 Abs. 3 SchVG aufgeführten wesentlichen Maßnahmen zustim- 

men. Eine Verpflichtung zur Leistung kann für die Anleihegläubiger 

durch Mehrheitsbeschluss nicht begründet werden. 

Ein ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle Anlei- 

hegläubiger verbindlich. Ein Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubi- 

ger, der nicht gleiche Bedingungen für alle Anleihegläubiger vor- 

sieht, ist unwirksam, es sei denn, die benachteiligten Anleihegläubi- 

ger stimmen ihrer Benachteiligung ausdrücklich zu. 

Beschlüsse der Anleihegläubiger werden entweder in einer Gläubi- 

gerversammlung nach Ziff. 11.4 oder im Wege der Abstimmung 

ohne Versammlung nach Ziff. 11.5 getroffen. 

Beschlüsse der Anleihegläubiger im Rahmen einer Gläubigerver- 

sammlung werden nach den 88 9ff. SchVG getroffen. Anleihegläubi- 

ger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % des jeweils aus- 

stehenden Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen errei- 

chen, können schriftlich die Durchführung einer Gläubigerversamm- 

lung nach Maßgabe von & 9 SchVG verlangen. Die Einberufung der 

Gläubigerversammlung regelt die weiteren Einzelheiten der Be- 

schlussfassung und der Abstimmung. Mit der Einberufung der Gläu- 

bigerversammlung werden in der Tagesordnung die Beschlussge- 

genstände sowie die Vorschläge zur Beschlussfassung den Anlei- 

hegläubigern bekannt gegeben. Für die Teilnahme an der Gläubiger- 

versammlung oder die Ausübung der Stimmrechte ist eine Anmel- 

dung der Anleihegläubiger vor der Versammlung erforderlich. Die 

Anmeldung muss unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse 

spätestens am dritten Kalendertag vor der Gläubigerversammlung 

zugehen. 

11.5 

11.7 

11.8 

11.10 

11.11 

Beschlüsse der Anleihegläubiger im Wege einer Abstimmung ohne 

Versammlung werden nach 8 18 SchVG getroffen. Anleihegläubiger, 

deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % des jeweils ausste- 

henden Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen erreichen, 

können schriftlich die Durchführung einer Abstimmung ohne Ver- 

sammlung nach Maßgabe von & 9 i.V.m. & 18 SchVG verlangen. Die 

Aufforderung zur Stimmabgabe durch den Abstimmungsleiter regelt 

die weiteren Einzelheiten der Beschlussfassung und der Abstim- 

mung. Mit der Aufforderung zur Stimmabgabe werden die Be- 

schlussgegenstände sowie die Vorschläge zur Beschlussfassung den 

Anleihegläubigern bekannt gegeben. In der Aufforderung zur Stimm- 

abgabe ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen die Stimmen 

abgegeben werden können. Er beträgt mindestens 72 Stunden. 

Während des Abstimmungszeitraums können die Gläubiger ihre 

Stimme gegenüber dem Abstimmungsleiter in Textform abgeben. In 

der Aufforderung muss im Einzelnen angegeben werden, welche Vo- 

raussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Stimmen gezählt wer- 

den. 

Die Gläubigerversammlung ist beschlussfähig, wenn an der Abstim- 

MUung wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuld- 

verschreibungen teilnimmt. Wird die mangelnde Beschlussfähigkeit 

festgestellt, kann der Abstimmungsleiter eine zweite Gläubigerver- 

sammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung durchführen. 

Die zweite Gläubigerversammlung ist beschlussfähig für Beschlüsse, 

zu deren Wirksamkeit eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 

75 % der teilnehmenden Stimmrechte erforderlich ist und es müs- 

sen mindestens 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen an 

der Abstimmung teilnehmen. Die Regelungen dieser Ziff. 11.6 gelten 

für eine Abstimmung ohne Versammlung entsprechend. 

Die Anleihegläubiger entscheiden mit der einfachen Mehrheit der an 

der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. Beschlüsse, durch 

welche der wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen geändert 

wird, insbesondere in den Fällen des 85 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 9 

SchVG, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von mindes- 

tens 75 % der teilnehmenden Stimmrechte (qualifizierte Mehrheit). 

Jede Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000,00 € gewährt in 

der Abstimmung eine Stimme. Das Stimmrecht ruht, solange die An- 

teile der Emittentin oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 

zustehen oder für Rechnung der Emittentin oder eines mit ihr ver- 

bundenen Unternehmens gehalten werden. Die Emittentin darf 

Schuldverschreibungen, deren Stimmrechte ruhen, einem anderen 

nicht zu dem Zweck überlassen, die Stimmrechte an ihrer Stelle aus- 

zuüben; dies gilt auch für ein mit der Emittentin verbundenes Unter- 

nehmen. Niemand darf das Stimmrecht zu dem in Satz 3 erster Halb- 

satz bezeichneten Zweck ausüben. 

Anleihegläubiger haben die Berechtigung zur Teilnahme an der Ab- 

stimmung zum Zeitpunkt der Stimmabgabe durch besonderen Nach- 

weis des depotführenden Instituts in Textform und die Vorlage eines 

Sperrvermerks des depotführenden Instituts für den Abstimmungs- 

zeitraum zugunsten einer Hinterlegungsstelle nachzuweisen. 

Die Anleihegläubiger können durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrung 

ihrer Rechte nach Maßgabe des SchVG einen gemeinsamen Vertre- 

ter für alle Anleihegläubiger bestellen. Die Bestellung eines gemein- 

samen Vertreters bedarf einer qualifizierten Mehrheit von mindes- 

tens 75 % der teilnehmenden Stimmrechte, wenn er ermächtigt 

wird, wesentlichen Änderungen der Anleihebedingungen gemäß 

Ziff. 11.7 Satz 2 zuzustimmen. 

Bekanntmachungen betreffend diese Ziff. 11 erfolgen gemäß den 

Vorgaben der 88 5ff. SchVG sowie nach Ziff. 10. 
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12. Berichtigung der Anleihebedingungen 

12.1 Die Anleiheschuldnerin ist in den nachfolgenden Fällen berechtigt, 
die Anleihebedingungen durch einseitige Willenserklärung zu berich-
tigen: 

12.1.1 Benennung einer anderen oder weiteren Zahlstelle in 
Ziff. 7.1; 

12.1.2 Änderungen, die für eine Zulassung der Schuldverschrei-
bungen zum Handel an einem organisierten Markt oder 
einem privatrechtlich organisierten Markt erforderlich 
sind, wie z. B. die Einteilung der Schuldverschreibungen 
bezogen auf ihre Anzahl und ihren Nennbetrag; 

12.1.3 Änderung des Gesamtnennbetrages und der Einteilung 
der Schuldverschreibungen, insbesondere sofern die Er-
mächtigung der Ziff. 1.4 in Anspruch genommen wird. 

13. Maßgebliches Recht, Gerichtsstand, maßgebliche Sprache 

13.1 Form und Inhalt der Schuldverschreibungen und alle sich daraus er-
gebenden Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger, der Emittentin 
und der Zahlstelle unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

13.2 Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Anlei-
hegläubiger und Emittentin ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist der 
Sitz der Emittentin. Diese Gerichtsstandvereinbarung beschränkt 
nicht das Recht eines Anleihegläubigers, Verfahren vor einem ande-
ren zuständigen Gericht anzustrengen. Ebenso wenig schließt die 
Einleitung von Verfahren vor einem oder mehreren anderen Ge-
richtsständen die Einleitung von Verfahren an einem anderen Ge-
richtsstand aus, falls und soweit dies rechtlich zulässig ist.  

13.3 Jeder Anleihegläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emit-
tentin und in einem Rechtsstreit, in dem der Anleihegläubiger und 
die Emittentin Partei sind, sein Recht unter Vorlage einer Bescheini-
gung seiner Depotbank geltend machen, die (i) den vollen Namen 
und die volle Anschrift des Anleihegläubigers bezeichnet und (ii) den 
gesamten Nennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am 
Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank be-
stehenden Depot dieses Anleihegläubigers gutgeschrieben sind und 
(iii) bestätigt, dass die Depotbank gegenüber Clearstream eine 
schriftliche Mitteilung gemacht hat, die die Angaben gemäß (i) und 
(ii) enthält, und Bestätigungsvermerke von Clearstream sowie des 
betreffenden Kontoinhabers trägt. Im Sinne der vorstehenden Best-
immungen ist „Depotbank” ein Kreditinstitut, das eine Erlaubnis für 
das Betreiben des Depotgeschäfts hat und bei dem der Anleihegläu-
biger Schuldverschreibungen im Depot verwahren lässt.  

13.4 Die in § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist von 30 
Jahren wird für die Schuldverschreibungen auf drei Jahre verkürzt. 
Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, 
die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt wurden, be-
trägt zwei Jahre von dem Ende der Vorlegungsfrist an. 

13.5 Für die Kraftloserklärung abhanden gekommener oder vernichteter 
Schuldverschreibungen sind ausschließlich die Gerichte der Bundes-
republik Deutschland zuständig. 

13.6 Für Entscheidungen nach dem SchVG gelten die Zuständigkeitsrege-
lungen des § 9 Abs. 3 SchVG und § 20 Abs. 3 SchVG.  

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Nur dieser 
deutsche Text ist verbindlich und maßgeblich. 
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12.1 

13. 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

Berichtigung der Anleihebedingungen 

Die Anleiheschuldnerin ist in den nachfolgenden Fällen berechtigt, 

die Anleihebedingungen durch einseitige Willenserklärung zu berich- 

tigen: 

12.1.1 Benennung einer anderen oder weiteren Zahlstelle in 

Ziff. 7.1; 

12.1.2 Änderungen, die für eine Zulassung der Schuldverschrei- 

bungen zum Handel an einem organisierten Markt oder 

einem privatrechtlich organisierten Markt erforderlich 

sind, wie z. B. die Einteilung der Schuldverschreibungen 

bezogen auf ihre Anzahl und ihren Nennbetrag; 

12.1.3 Änderung des Gesamtnennbetrages und der Einteilung 

der Schuldverschreibungen, insbesondere sofern die Er- 

mMächtigung der Ziff. 1.4 in Anspruch genommen wird. 

Maßgebliches Recht, Gerichtsstand, maßgebliche Sprache 

Form und Inhalt der Schuldverschreibungen und alle sich daraus er- 

gebenden Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger, der Emittentin 

und der Zahlstelle unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Anlei- 

hegläubiger und Emittentin ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist der 

Sitz der Emittentin. Diese Gerichtsstandvereinbarung beschränkt 

nicht das Recht eines Anleihegläubigers, Verfahren vor einem ande- 

ren zuständigen Gericht anzustrengen. Ebenso wenig schließt die 

Einleitung von Verfahren vor einem oder mehreren anderen Ge- 

richtsständen die Einleitung von Verfahren an einem anderen Ge- 

richtsstand aus, falls und soweit dies rechtlich zulässig ist. 

Jeder Anleihegläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emit- 

tentin und in einem Rechtsstreit, in dem der Anleihegläubiger und 

die Emittentin Partei sind, sein Recht unter Vorlage einer Bescheini- 

gung seiner Depotbank geltend machen, die (i) den vollen Namen 

und die volle Anschrift des Anleihegläubigers bezeichnet und (ii) den 

gesamten Nennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am 

Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank be- 

stehenden Depot dieses Anleihegläubigers gutgeschrieben sind und 

(iii) bestätigt, dass die Depotbank gegenüber Clearstream eine 

schriftliche Mitteilung gemacht hat, die die Angaben gemäß (i) und 

(ii) enthält, und Bestätigungsvermerke von Clearstream sowie des 

betreffenden Kontoinhabers trägt. Im Sinne der vorstehenden Best- 

immungen ist „Depotbank” ein Kreditinstitut, das eine Erlaubnis für 

das Betreiben des Depotgeschäfts hat und bei dem der Anleihegläu- 

biger Schuldverschreibungen im Depot verwahren lässt. 

Die in 8 801 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist von 30 

Jahren wird für die Schuldverschreibungen auf drei Jahre verkürzt. 

Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, 

die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt wurden, be- 

trägt zwei Jahre von dem Ende der Vorlegungsfrist an. 

Für die Kraftloserklärung abhanden gekommener oder vernichteter 

Schuldverschreibungen sind ausschließlich die Gerichte der Bundes- 

republik Deutschland zuständig. 

Für Entscheidungen nach dem SchVG gelten die Zuständigkeitsrege- 

lungen des 8 9 Abs. 3 SchVG und & 20 Abs. 3 SchVG. 

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Nur dieser 

deutsche Text ist verbindlich und maßgeblich. 
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